
  

  

 
 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 27.11.2024 öffentlich 
Entscheidung 
 

Kulturausschuss 07.01.2025 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten und 
Stadtentwicklung 
 

14.01.2025 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 29.01.2025 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Aktualisierung der Roten Liste 

bedrohter Denkmale 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die 2017 vom Stadtrat beschlossene erste 

Fortschreibung der Roten Liste bedrohter Baudenkmale von herausragender 

kulturgeschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung (Vorl.-Nr.: VI/2016/02452) zu 

aktualisieren. 

Der Stadtrat wird im 2. Quartal 2025 über das Ergebnis informiert. 

 
 
gez. Andreas Wels 
Vorsitzender 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VIII/2024/00489 
Datum:   06.11.2024 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Wels, Andreas 
Plandatum:     
   



   

Fraktion Hauptsache Halle 
 
 



   

Begründung:  
 

Im Februar 2011 hatte der Stadtrat eine Rote Liste bedrohter Baudenkmale von 

herausragender kulturgeschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung beschlossen (Vorl.-Nr.: 

V/2011/09449). 2017 wurde diese in Form einer ersten Fortschreibung aktualisiert. Seitdem 

sind bereits einige wertvolle und in ihrer baulichen Substanz einst gefährdete Gebäude 

wiederhergerichtet worden. 

Ziel muss es sein, alle für die Stadtgeschichte kulturhistorisch bedeutsamen Objekte zu 

sanieren, damit sie für die Nachwelt erhalten bleiben. Das hat immense positive Effekte 

hinsichtlich der touristischen Entwicklung der Händelstadt Halle, die mit einer Vielzahl von 

Baudenkmalen glänzen kann. Allerdings gibt es auch noch erheblichen Handlungsbedarf, 

etwa beim Stadtpalais „Kühler Brunnen“. Das in Mitteldeutschland nahezu einzigartige 

Zeugnis bürgerlicher Frührenaissance unweit des Marktplatzes muss unbedingt gerettet und 

ein weiterer Verfall verhindert werden. 

Für eine aktuelle Übersicht der sanierten und unsanierten Gebäude sowie zum Stand der 

Maßnahmen und künftigen Planungen ist die Erarbeitung einer aktualisierten Fortschreibung 

sinnvoll. 
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